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Vorwort

Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Diese Regel gilt auch im
Arbeitsverhältnis. Der Arbeitnehmer gibt seine Arbeitsleistung und er-
hält als Gegenleistung den Lohn. Arbeitet er hingegen nicht, erhält er
folglich auch keine Vergütung. Dieser Grundsatz heißt „Ohne Arbeit
keinen Lohn“. Hiervon gibt es eine Ausnahme beim Annahmeverzug.
Nimmt die Arbeitgeberin die Arbeitsleistung nicht an, gerät sie in Ver-
zug und muss das Arbeitsentgelt dennoch zahlen.

Während bei diesem Gedanken „Lohn erhalten, ohne Arbeit“ der eine
oder andere Arbeitnehmer seinen Lebenstraum in Erfüllung gehen sieht,
erkennt eine Arbeitgeberin darin ihren Alptraum; sinnbildlich ein über
ihrem Kopf hängendes Damoklesschwert, das nur an einem Pferdehaar
befestigt ist und sich abzusenken droht.

In der arbeitsgerichtlichen Praxis wurde dem Annahmeverzugslohn in
der Vergangenheit viel zu wenig Beachtung geschenkt. Der Fokus der
Parteien wurde in den Gerichtsverfahren allein auf den Kündigungs-
schutzprozess gelegt, wobei nicht selten übersehen wurde, dass sich die
finanziellen Auswirkungen allein nach den Regeln des Annahmeverzugs
richten. Einige aktuelle Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts ha-
ben nunmehr zu gehäuften Diskussionen über den Annahmeverzugslohn
in den Gerichtssälen geführt. Es geht um die Fragestellung, welche
Bewerbungsbemühungen für eine neue Arbeitsstelle von einem gekün-
digten Arbeitnehmer erwartet werden kann. So kann ein böswilliges
Nichtbemühen um eine zumutbare Arbeitsstelle zur Anrechnung beim
Annahmeverzugslohn nach der Entlassung führen, wenn später die Un-
wirksamkeit der Kündigung festgestellt wird. Der Wandel am Arbeits-
markt durch den zunehmenden Mangel an Arbeitskräften in vielen Bran-
chen erleichtert das Finden einer neuen Arbeitsstelle, während die frühe-
ren Jahre von hohen Arbeitslosenzahlen geprägt waren.

Nicht nur im Bereich der Kündigungen, sondern auch im bestehenden
Arbeitsverhältnis spielt der Annahmeverzug bei der Lohnzahlungspflicht
eine entscheidende Rolle. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, wa-
rum in einem bestehenden Arbeitsverhältnis nicht gearbeitet wird und
trotzdem Verzugslohn zu zahlen ist. Eine wesentliche Rolle spielt dabei
die Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung für die
Arbeitnehmer- aber auch für die Arbeitgeberseite. Eine zur Nichtbe-
schäftigung führende Leistungsunfähigkeit des Mitarbeiters beruht nicht
selten auf gesundheitlichen oder behinderungsbedingten Einschränkun-
gen.

Häufig sind es die von einer der Arbeitsvertragsparteien nicht aus-
gesprochenen Worte oder fehlenden Handlungen, die darüber entschei-
den, ob Annahmeverzugslohn, mitunter in der Höhe von mehreren Mo-
natsgehältern bis zu Jahresgehältern, zu zahlen ist. Welche Reaktion der
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Arbeitsvertragsparteien über ein Gewinnen oder Verlieren entscheidet,
haben die letztinstanzlichen Gerichte bereits in den unterschiedlichsten
Fallvarianten zum Annahmeverzug ausgeurteilt. Diese Entscheidungen
werden in diesem Buch systematisch aufbereitet. Typische Beispiele aus
der gerichtlichen Praxis werden allgemeinverständlich dargestellt und
erklären den Lösungsweg. Dabei waren allerdings immer die Umstände
des Einzelfalls zu berücksichtigen.

Übersichten veranschaulichen leicht verständlich die Zusammenhänge
des jeweiligen Rechtsthemas. Unter der Rubrik „Tipps“ werden an den
entscheidenden Stellen Handlungsempfehlungen – sowohl für die Ar-
beitnehmer- als auch für die Arbeitgeberseite – gegeben, um ihr jeweili-
ges Klageziel zu erreichen und damit unmittelbaren Einfluss auf die
Zahlung bzw. Nichtzahlung eines Annahmeverzugslohns nehmen zu
können. Parteien bzw. deren Prozessvertreterinnen und Prozessvertreter
finden zu den einzelnen Themen die passenden vorformulierten Klage-
anträge zur Fertigung einer Klageschrift. Die Auslegung standardisierter
Formulierungen in Vergleichstexten wird anhand der höchstrichterlichen
Rechtsprechung übersichtlich dargestellt. Das Buch eignet sich insbe-
sondere als Nachschlagewerk für konkrete Fragestellungen, auf die ziel-
genau eine Antwort gesucht wird. Die Fachvorgesetzte und die Mit-
arbeiter in der Personalabteilung werden mit diesen Fragen in der Praxis
häufig konfrontiert. Schließlich will der betroffene Arbeitnehmer wis-
sen, ob er während der Zeit der Nichtbeschäftigung einen Anspruch auf
sein Arbeitsentgelt hat.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Ver-
wendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet.
Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Ge-
schlechter. Für die Arbeitgeberseite ist die Bezeichnung „die Arbeitge-
berin“ gewählt worden, da diese in den Arbeitsgerichtsprozessen ge-
häuft in einer weiblichen Organisationsform auftritt, wie beispielsweise
einer GmbH, Aktiengesellschaft oder Stadt. Demgegenüber wird auf der
Arbeitnehmerseite die männliche Form „der Arbeitnehmer“ verwandt,
weil mehr Männer als Frauen in einem Arbeitsverhältnis stehen.

Beelitz, im Januar 2026 Dietlinde-Bettina Peters

Vorwort
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